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Ich empfehle Ihnen, eine Be-

sprechung mit der zuständi-

gen EL-Stelle zu vereinbaren,
damit die konkreten Mög-
lichkeiten der Übernahme
eines Teils der zusätzlichen
Heimkosten Ihrer Mutter im
direkten Gespräch abgeklärt
werden können. Diesbezügli-
che Gerichtsentscheide sind
mir im übrigen nicht be-

kannt.
Nachdem Ihre Mutter auf-

grund Ihrer Schilderung of-
fenbar dauernd in schwere-

rem Masse pflegebedürftig ge-
worden ist, empfehle ich Ih-
nen auch, den Anspruch auf
allfälligig Hilflosenentschädi-

gung prüfen zu lassen (vgl.
Zeitlupe 10/95, S. 42 und
10/96, S. 47). Die Ausgleichs-
kasse, welche die EL Ihrer
Mutter ausrichtet, kann Ih-
nen auch dazu weitere Infor-
mationen erteilen.

Dr. Zar. jR«cfo!/Tuor

Recht
Vollmacht und
Willensvollstrecker

Zw meinem Solz« BaBe icB we-

£en versc/ziedener Vbr/commwzs-

se kein Vertrauen meBr. Des/zwlü

möcBfe ZcB meinen /unseren
Brader zznd seine Lefeens^e/a/zr-

tin mit der Be^eiurz^ meiner An-
geie^en/zeiten im KrankBezfs-

und Todes/rziie Betreuen. Wie
mzzss eine so/c/ze VoZ/macBf

aussetzen?

Im Krankheitsfall könnten
Sie das Bedürfnis haben,
Ihren Bruder und seine

Lebensgefährtin zu bevoll-
mächtigen, Auskünfte von
Ärzten, Spitälern etc. einzu-
holen. Zu diesem Aspekt leite
ich Ihre Anfrage an die
Schweizerische Patienten-
Organisation weiter, die im

Rahmen der Zeitlupe die Ru-

brik Patientenrecht betreut
und Ihnen dazu sachdien-
liehe Auskünfte geben kann.

Hinsichtlich der Regelung
finanzieller Angelegenheiten
zu Ihren Lebzeiten erscheint
es mir als schwierig, eine Voll-
macht zu formulieren, die

nur in Ihrem Krankheitsfall
gelten soll. Die Bevollmäch-

tigten müssten nämlich dann
nachweisen, dass sie krank
sind, oder vielleicht gar, dass

sie infolge Krankheit nicht
selbst handlungsfähig sind,
was im Einzelfall Probleme
verursachen könnte. Sie kön-
nen hingegen Vollmachten
ausstellen, die nicht an die
Krankheit als Bedingung ge-

knüpft sind. Dabei besteht
die Möglichkeit, dass Sie bei
Ihrer Bank oder bei der Post

Vollmachten zugunsten Ihres
Bruders und seiner Lebens-

gefährtin ausstellen. Bank
und Post verwenden hiezu
ihre speziellen Formulare. Sie

können aber auch dem Bru-
der und seiner Lebensgefahr-
tin eine Generalvollmacht er-

teilen. Diese geht allerdings
recht weit.

Für den Todesfall können
Sie wiederum bei der Bank
und eventuell auch bei der
Post Vollmachten ausstellen,
wobei Sie darauf achten müs-

sen, dass diese Vollmachten
über den Tod hinaus Gültig-
keit behalten. Allerdings kön-
nen solche Vollmachten von
den Erben jederzeit widerru-
fen werden. Empfehlenswert
dürfte deshalb sein, dass Sie

im Rahmen eines Testamen-
tes Ihren Bruder und seine

Lebensgefährtin als Willens-
Vollstrecker einsetzen. Dabei
dürfte es zweckmässiger sein,
nicht den Bruder und seine

Lebensgefährtin gemeinsam
als Willensvollstrecker, viel-
mehr den Bruder allein als er-
sten Willensvollstrecker und
die Lebensgefährtin ersatz-
weise einzusetzen. Das Testa-

ment hat nur dann Gültig-

keit, wenn Sie es vollständig
handschriftlich, versehen mit
dem Ort, dem Tag, dem Mo-
nat und dem Jahr der Errich-

tung und mit Unterschrift
ausfertigen. Wenn Ihr Sohn
Ihr einziger Erbe wäre, so

würde sich die Aufgabe der
Willensvollstrecker praktisch
darauf reduzieren, die Schul-
den, zum Beispiel die Steuern
und die Bestattungsauslagen,
zu regeln, da der Willensvoll-
Strecker nicht zugleich einge-
setzter Erbe wäre.

Erbvertrag
/cB Besitze eine £/ge«fumswoB-

nung. Beim Kauf BaBeu meine

Brau und icB einen ErBverZra^

aB^escB/ossen. Meine Brau Bat
eine BocBter in dieBBe^eBracBt,
icB zwei SöBne. Gemäss ErBver-

trag ist meine Brau Nutzniesse-

rin dieser WoBnung, NacB un-
serem Tod würden die SöBne die

Wohnung erBaiten und die üBri-

ge BrBmasse unter die drei Kin-
der vertei/f. Kann meine Brau

ein Testament aufsetzen, worin
sie ihrer Tochter den Schmuck,
Wäsche und das SiZBerBesteck

vererBt?

Vorweg erlaube ich mir einen
Hinweis auf eine mögliche
güterrechtliche Problematik:
Da die Eigentumswohnung
nach Ihrem Ableben zu Ei-

gentum an Ihre Söhne, wenn
auch belastet mit der Nutz-
niessung zugunsten der über-
lebenden Ehefrau geht, ist
anzunehmen, dass die Eigen-
tumswohnung güterrechtlich
Ihr Eigengut ist. Sollte näm-
lieh die Eigentumswohnung
zu Ihrer Errungenschaft ge-
hören, so würde Ihrer Frau
ein Vorschlagsanteil zuste-
hen, der entweder durch Ehe-

vertrag, und nicht nur durch
Erbvertrag auszuschliessen
wäre oder von Ihren Söhnen

auszugleichen wäre. Diese

Frage stellt sich nicht, wenn
die Eigentumswohnung Ihr
Eigengut wäre oder wenn der

Erbvertrag nicht nur ein
Erb-, sondern ein Ehe- und
Erbvertrag wäre oder wenn
die Tochter als Partei dem

Erbvertrag zugestimmt hat.
Möglicherweise sehe ich Pro-

bleme, die nicht bestehen,
doch wollte ich Sie auf die gü-
terrechtliche Unterscheidung
zwischen Eigengut - das ist
im wesentlichen das in die
Ehe eingebrachte oder wäh-
rend der Ehe durch Sehen-

kung oder Erbschaft erwor-
bene Vermögen - und Errun-
genschaft - das ist im wesent-
liehen das während der Ehe

ersparte Vermögen hinwei-
sen, damit Sie sich gegebe-
nenfalls persönlich beraten
lassen.

Zu Ihrer eigentlichen Frage
kann ich Ihnen mitteilen,
dass entscheidend ist, ob der

Erbvertrag Raum lässt für
zusätzliche beziehungsweise
vom Erbvertrag abweichende
testamentarische Regelun-
gen. Wenn dies nicht der Fall

wäre, so würde eine testa-
mentarische Verfügung den

Erbvertrag verletzen und wä-
re anfechtbar. Gültig dürfte
hingegen die testamentari-
sehe Anordnung sein, dass

die Tochter in Anrechnung
auf ihren Erbteil bestimmte
Sachen erhalten soll.
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Allenfalls könnte Ihre Frau

die gewünschten Sachen ih-
rer Tochter zu Lebzeiten
schenken, was zulässig wäre,
ausser wenn die Söhne am
Erbvertrag beteiligt wären
und gegenüber Ihrer Frau

Verpflichtungen übernom-
men und erfüllt hätten, die
durch die erbvertragliche Zu-

wendung abgegolten werden
sollten.

Da es sich bei den Sachen,
die Ihre Frau ihrer Tochter te-
stamentarisch zuweisen wür-
de, im wesentlichen um per-
sönliche Effekten handelt,
fragt es sich, ob Ihre Söhne

überhaupt ein Interesse dar-

an hätten, die testamentari-
sehe Anordnung Ihrer Frau

anzufechten. Da ein anfecht-
bares Testament gültig wird,
wenn es nicht angefochten
wird, könnte Ihre Frau das

entsprechende Testament
aufsetzen und darauf vertrau-
en, dass die Söhne es nicht
anfechten, wenn sie hiezu be-

rechtigt wären.

Dr. izzr. Marco ßiaggz

Medizin

Dr. med. Matthias Frank

Flecken
an den Unterarmen
Mein Mann (72) bekommt an
beiden Unterarmen beim gering-
sfen A/zstosse« biaae flecken,
die erst in etwa drei bis vier Wo-

eben verschwinden. Der Dans-

arzt meint, es seien brüchige
Adern. Was raten Sie?

Auch ich wüsste gerne einen

guten Rat bei Ihrem Problem,
fürchte aber, dass dagegen
noch kein Kraut gewachsen
ist. Die Hautveränderungen
Ihres Mannes sind mit dem

Begriff «brüchige Adern» tref-
fend beschrieben. Das heisst
aber zum Glück nicht, dass

auch die grösseren Blutgefäs-
se im Körper angegriffen
wären. Brüchig, das heisst
vermehrt verletzlich sind le-

diglich feine Äderchen in der

Haut. Diese sind normaler-
weise in kräftige Schichten
von Bindegewebe eingebet-
tet. Mit dem Alter nehmen
nun diese «Stossdämpfer» ab,
die Haut wird dünner, leicht
verletzlich und bei Berüh-

rung kommt es zu den be-
schriebenen Hautblutungen.
Meist ist nicht der ganze Kör-

per gleichmässig betroffen,
sondern vor allem der Hand-
rücken und die Unterarme.
Dies hängt mit der vermehr-
ten Sonnenbestrahlung die-
ser Körperpartien zusammen,
und das ist auch der Grund
dafür, warum Menschen, die
viel im Freien gearbeitet ha-
ben, besonders betroffen
sind.

Leider kann ich Ihnen kein
besonderes Behandlungsver-
fahren empfehlen. Die Haut
sollte von aussen so ge-
schmeidig wie möglich ge-
halten werden, wozu sich
leicht rückfettende Hautcre-
men oder Lotionen anbieten.
Hüten sollte man sich vor
Verletzungen, da die betrof-
fenen Hautpartien besonders

empfindlich sind und manch-
mal nur verzögert abheilen.
Vor leichtem Anstossen kann
man sich aber kaum hüten -
da mag nur trösten, dass die

Veränderungen im übrigen
harmlos sind.

Schmerzen im
Oberschenkel

/ch /labe off sehr starke Sc/zmer-

ze« im reckte« Oberschenkel.

Die Schmerze« sind vorrze zz/zd

bizzte«, sodass zzzm Beispiel die

Sifzka«te eines Stzz/zies sehr be-

/zirzder/ieb wird, /c/z g/azzbe, es

közzzzte eine Ge/asserkra«kzz«£
sei« zznd habe mir vor kzzrzem

Fa^orzzfbzgekazz/t. Gibt es dafür
Spezialisten? Was kanzz ic/z

tzzn?

Sie schildern Schmerzen in
den Oberschenkeln, die so-
wohl an Vorder- wie Hinter-
seite bestehen und offenbar
unabhängig vom Gehen
auch im Sitzen auftreten. Aus

Ihren Angaben fällt mir eine

Zuordnung schwer, insbeson-
dere kann ich keine Hinweise
für eine Erkrankung der Ge-
fässe erkennen. Bei Krankhei-
ten der Schlagadern (Arteri-
en) sind Schmerzen typisch,
die nach kürzerem oder län-

gerem Gehen, vor allem berg-
an, auftreten. Diese Schmer-

zen können entweder im Un-
terschenkel, Oberschenkel
oder im Gesäss bestehen;
beim Stehenbleiben verge-
hen sie innerhalb einiger Mi-
nuten, was diesen Beschwer-
den den volkstümlichen
Namen «Schaufensterkrank-
heit» eintrug. Bei der Unter-
suchung kann der Arzt durch
Abtasten der Pulse in der Lei-

ste, der Kniekehle und dem
Fuss schon einen guten An-
haltspunkt für das Vorliegen
arterieller Durchblutungs-
Störungen finden und gege-
benenfalls weitere Untersu-
chungen veranlassen.

Erkrankungen der Venen
sind nicht minder häufig,
führen aber seltener zu
Schmerzen, sondern zu An-
Schwellungen der Beine
(«Ödeme») und Schwere- und
Spannungsgefühl beim Ste-

hen. Insofern dürfte die von
Ihnen verwendete Venensal-
be kaum von Nutzen sein.

Da mir die Ursache Ihrer
Beschwerden also unklar ist,
würde ich vorschlagen, diese

mit Ihrem Arzt zu bespre-
chen. Durch genauere Befra-

gung und eine gründliche
Untersuchung lässt sich dann
sicher feststellen, in welche

Richtung weiter gesucht wer-
den muss und ob Spezialisten
zu Rate gezogen werden müs-
sen. Zu denken wäre vor al-
lern an neurologische oder

orthopädische Ursachen.

Herzrhythmusstörung
nach Grippe
ich (SO) habe «acb einer heim-
tückische« Grippe mit Schütte/-

prost eine Herzrhyfhmzzs-
störz/ng davongetragen. Vom

Arzt wzzrdezz znz'r Tabletten ver-

schriebe«, von de«e« ich eize er-

ste« hundert bereits verbrazzeht

habe. Offenbar wird mich die-

ses «Geschenk» bis azz mein
Lebensende begleiten? Gibt es

für später ez'«e Hilfe azzs der

Homöopathie? Wie steht's mit
Honig?

Bei der Behandlung von Herz-

rhythmusstörungen müssen
die jeweiligen Umstände stets

genau bedacht werden. Wie
lange bestehen die Unregel-
mässigkeiten? Ist der oder die
Betroffene dadurch beein-
trächtigt oder zeigt sich das

Problem nur im EKG? Beste-

hen andere Zeichen einer
Herzerkrankung, z.B. Herz-
schwäche oder Angina pecto-
ris? Erst wenn diese und eini-
ge andere Fragen geklärt sind,
kann über eine passende Be-

handlung entschieden wer-
den. In Ihrem Fall ist von an-
deren Zeichen einer Herz-
krankheit nicht die Rede und
die Rhythmusstörung ist im
Anschluss an einen Infekt
aufgetreten. Ohne die Art der

Unregelmässigkeit zu ken-

nen, scheint es so zu sein,
dass das gewählte Medika-
ment bei Ihnen seinen Zweck
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